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In ihren gegenwirtigen Kiampfen sieht die Gewerkschaftshewe-
gung in den USA sich einer Einheitsfront des Unternehmertums
gegeniiber. Es besteht aber bis jetzt keine Einheitsfront der ameri-
kanischen Gewerkschaften. Wahrend John Lewis die Notwendigkeit
einer solchen begriffen und auch die CIO den Weg gegenseitiger
Hilfeleistung als richtig erkannt hat, steht die AFL abseits: Die
Leiter der American Federation of Labor verweigerten im Oktober
1949 den Stahlarbeitern jegliche Unterstiitzung und desgleichen im
Januar 1950 den Bergleuten. Die Geschichte der letzten Jahrzehnte
lehrt aber, dass die Interessen der Arbeiterschaft ein unteilbares
Ganzes bilden und man diese Tatsache nicht ungestraft ignoriert.
Die Herausbildung einer gemeinschaftlichen Solidaritit, die Schaf-
fung einer Einheitsfront als Vorstufen einer spiteren Verschmel-
zung stellen entscheidende Aufgaben der amerikanischen Gewerk-
schaftsbewegung dar. Peter Bloch, Neuyork.

AHYV-Auskiinfte

B. M. in Briissel (Belgien): Ich bin
Schweizer Biirger, leite hier die Filiale
eines schweizerischen Unternehmens
und beschiftige auch zwei Angestellte
schweizerischer Nationalitit. Unsere
Anstellungsverhiltnisse  sind beim
Hauptsitz unserer Firma in der Schweiz
abgeschlossen worden; die Gehdlter be-
ziehen wir aus den Ertrignissen der
hiesigen Filiale. Bisher haben wir
2 Prozent AHV -Beiirige bezahlt. Nun
teilte uns aber die Direktion aus der
Schweiz mit, dass wir nicht obligato-
risch wversichert seien und die AHV-
Beitrige nicht mehr zu leisten hdtten.
Unser Interesse an der Versicherung ist
vielleicht ungleich gross. Ich selbst
werde wahrscheinlich fiir immer in
Belgien bleiben, wihrend meine Ange-
stellten friiher oder spiter, fast sicher
aber im Alter, in die Schweiz zuriick-
kehren werden. Wiirde ich, wenn ich
weiter wversichert bliebe, eine Rente
auch in Belgien ausbezahlt erhalten?

Nach Art.1, Abs.1, des AHVG sind
u.a. nach Massgabe des Gesetzes ver-
sichert « die Schweizer Biirger, die im
Ausland fiir einen Arbeitgeber in der
Schweiz titig sind und von diesem ent-
l6hnt werden ». Nach diesem Wortlaut
hitten wir ohne weiteres angenommen,
dass Sie und ihre beiden schweizeri-
schen Angestellten obligatorisch ver-

126

sichert seien. Thr Gehalt wird von dem
in der Schweiz domizilierten Arbeit-
geber geschuldet, die Entlohnung er-
folgt also durch diesen, auch wenn die
Gehilter verniinftigerweise nicht aus
der Schweiz iiberwiesen, sondern aus
den Ertrdagnissen der dortigen Filiale
bestritten werden. — Der Fall liegt nun
aber durchaus nicht so eindeutig klar.
Im Kreisschreiben Nr.41 vom 15. Mirz

1949 an die Ausgleichskassen interpre-

tiert das Bundesamt fiir Sozialversiche-
rung diese Bestimmung dahin, dass die
Lohnzahlung von der Schweiz aus er-
folgen, also dem im Ausland wohnen-
den Schweizer Biirger von der Schweiz
aus direkt iibermittelt oder ihm in der
Schweiz gutgeschrieben werden miisse.
Arbeitnehmer schweizerischer Firmen,
die den Lohn von einer Zweignieder-
lassung oder von einer Tochtergesell-
schaft im Ausland erhalten, seien nicht
obligatorisch versichert. Anderseits
wird dann wiederum ausgefiihrt, dass
der direkten Uebermittlung des Lohnes
aus der Schweiz und der Gutschrift in
der Schweiz die Zahlung aus Mitteln,
die der schweizerische Arbeitgeber im
Ausland besitze, gleichgestellt sei. —
Diese Regelung scheint uns sehr wider-
spruchsvoll und unbefriedigend zu sein.
Im vorliegenden Falle erhalten die
Angestellten den Lohn von einer Zweig-



niederlassung im Ausland; sie wiren
also nach der Weisung des Bundes-
amtes nicht obligatorisch versichert.
Anderseits scheint uns klar, dass die
Lohnzahlung aus Mitteln erfolgt, die
der schweizerische Arbeitgeber im Aus-
land besitzt, denn die Ertrignisse der
auslindischen Filiale gehoren doch of-
fenbar der Firma in der Schweiz. —
Das gleiche Kreisschreiben fiihrt aus,
dass Schweizer Biirger im Ausland, die
die obengenannten Voraussetzungen
nicht vollstindig erfiillen, sich der Ver-
sicherung freiwillig anschliessen kon-
nen. Das ist natiirlich keine Losung.
Wenn keine Versicherungspflicht be-
steht, so kann das Unternehmen nicht
zur Entrichtung von Arbeitgeberbeitra-
gen verhalten werden; der freiwillig
versicherte Arbeitnehmer hat deshalb
4 Prozent seines Lohnes als Beitrag zu
leisten, was seitens der Firma wohl der
Zweck der Uebung sein diirfte. — Wir
raten Thnen, den Fall direkt dem Bun-
desamt fiir Sozialversicherung, Sektion
AHV, zum Entscheid zu unterbreiten.
Fillt dieser Entscheid fiir Sie unbe-
friedigend aus, das heisst wird die Ver-
sicherungspflicht verneint, so wire es
wiinschbar, einen endgiiltigen Entscheid
des Eidg. Versicherungsgerichts herbei-
zufiihren. — Im Ausland wohnenden
rentenberechtigten Schweizer Biirgern
wird die Rente auch ins Ausland aus-
bezahlt. Die Ueberweisung erfolgt im
Transfer zum offiziellen Wechselkurs.
In der Schweiz ist die Post dafiir ver-
antwortlich, dass Renten nur an noch
Lebende ausbezahlt werden. Im Aus-
land wohnende Rentenberechtigte ha-
ben periodisch Lebensbescheinigungen
beizubringen.

A.C. in Genf. Ich bin Miiglied der
Pensionskasse einer in Genf domizilier-
ten internationalen Organisation, aber
trotzdem bei der AHV als wversiche-
rungspflichtig erklirt worden. Da mein

Arbeitgeber nicht AHV -beitragspflich-
tig ist, muss ich sogar 4 statt nur 2 Pro-
zent Beitrige entrichten. Ist eine sol-
che Doppelversicherung tatsichlich vom
Gesetz gewollt, oder gibt es eine Mog-

lichkeit, mich von der Versicherungs-
pflicht bei der AHV zu befreien?

Nach Art.1, Abs. 2, Lit. b, des AHVG
sind bei der AHV nicht versichert «Per-
sonen, die einer ausldndischen staat-
lichen Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung angehoren, sofern der Einbe-
zug in die Versicherung fiir sie eine
nicht zumutbare Doppelbelastung be-
deuten wiirde». Nach Art.4 der AHVV
sind Alters- und Hinterlassenenversiche-
rungseinrichtungen der Vereinigten Na-
tionen, des Internationalen Arbeits-
amtes, der Internationalen Bureaux und
der andern vom Eidgenéssischen Volks-
wirtschaftsdepartement im Einverneh-
men mit dem Eidgenéssischen politi-
schen Departement zu bezeichnenden
internationalen Organisationen den aus-
lindischen staatlichen Alters- und Hin-
terlassenenversicherungen gleichgestellt,
Die Beurteilung Ihrer Versicherungs-
pflicht gemiss AHVG hingt also davon
ab, ob Ihre Beitragsleistung an die bei-
den Versicherungen als grosse Harte
und unzumutbare Doppelbelastung an-
gesprochen werden kann oder nicht.
Da Sie wegen Fehlens der Beitrags-
pflicht bei Threm Arbeitgeber nicht bei
diesem, sondern offenbar besonders er-
fasst worden sind, ist anzunehmen, dass
die Frage der grossen Hirte und Unzu-
mutbarkeit in Threm Falle bereits ver-
neinend entschieden worden ist. Im-
merhin werden Personen, die einer der
erwihnten Versicherungseinrichtungen
angehoren, nicht von Amtes wegen von
der obligatorischen Versicherung ausge-
nommen; sie haben ein begriindetes
Gesuch an die Ausgleichskasse zu stel-
len. Deren Entscheid kann evtl. direkt
an das Eidg. Versicherungsgericht wei-
tergezogen werden, das endgiiltig ent-
scheidet.

127



	AHV-Auskünfte

